
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein- 
Westfalen

Ausgabe: GV. NRW. 2015 Nr. 26
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2015

Seite: 472

Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung Sekundarstufe I

223

Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I

 

Vom 13. Mai 2015

 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 
102), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung mit Zustimmung des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung:

 

Artikel 1

 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I vom 2. November 2012 (GV. NRW. S. 
488), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26. März 2014 (GV. NRW. S. 226) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 1 Satz 3 und 4 wird aufgehoben.

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „differenzierten“ durch die Wörter „Intensivierung der individuellen“ 
ersetzt.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

 

c) Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. die Versetzung, der Abschluss oder das Erreichen einer Berechtigung gefährdet ist,“.

 

d) Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

 

2. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:

„(1) Die Schule informiert und berät die Schülerinnen und Schüler während der gesamten Schul-
laufbahn in der Sekundarstufe I.“

 

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Information erstreckt sich

1. in den Klassen 5 bis 8 insbesondere auf den Wahlpflichtunterricht und die individuelle Förde-
rung unter Einbeziehung der Ergänzungsstunden und

2. in den Klassen 9 und 10 insbesondere auf

a) die mit den Abschlüssen und Berechtigungen verbundenen Anforderungen,

b) die berufs- und studienorientierten Bildungsgänge in den Schulformen der Sekundarstufe II 
und

c) die Wahlmöglichkeiten in der gymnasialen Oberstufe und die Voraussetzungen, die dafür in 
der Sekundarstufe I zu erfüllen sind.“
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c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

 

3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „schulorganisatorischen“ durch das Wort „organisatori-
schen“ ersetzt.

 

b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für die Intensivierung der individuellen Förderung der 
Kompetenzen in Deutsch, Englisch, Mathematik und für berufsorientierende Angebote verwen-
det, insbesondere, wenn damit eine Klassenwiederholung vermieden oder Abschlüsse oder Be-
rechtigungen erreicht oder die Möglichkeiten der Schülerin oder des Schülers zum Übergang 
von der Schule in den Beruf verbessert werden können.“

 

4. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„(3) Im Wahlpflichtunterricht ab Klasse 7 bietet die Schule neben der fortgeführten zweiten 
Fremdsprache mindestens ein weiteres Schwerpunktfach aus den Bereichen Naturwissenschaf-
ten/Technik, Sozialwissenschaften und Musik/Kunst an.

 

(4) Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für die Intensivierung der individuellen Förderung 
der Kompetenzen in Deutsch und Mathematik, den Fremdsprachen, den Naturwissenschaften 
und für berufsorientierende Angebote verwendet, insbesondere, wenn damit eine Klassenwie-
derholung oder ein Schulformwechsel vermieden, Abschlüsse oder Berechtigungen erreicht 
oder die Möglichkeiten der Schülerin oder des Schülers zum Übergang von der Schule in den 
Beruf verbessert werden können. Die Schulkonferenz beschließt dafür Grundsätze auf Vor-
schlag der Schulleiterin oder des Schulleiters. Ab Klasse 8 kann die Schule eine weitere moderne 
Fremdsprache mit drei Wochenstunden sowie das Fach Hauswirtschaft mit zwei Wochenstun-
den anbieten.“

 

b) In Absatz 5 werden die Wörter „, Englisch, in der zweiten und in der dritten Fremdsprache“ 
durch die Wörter „den Fremdsprachen“ ersetzt.

 

5. § 17 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „mit einem künstlerischen Profil“ gestrichen.

 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Ergänzungsstunden werden vorrangig für die Intensivierung der individuellen Förderung 
der Kompetenzen in Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen oder in den Naturwissenschaften 
verwendet, insbesondere, wenn damit eine Klassenwiederholung oder ein Schulformwechsel 
vermieden werden kann. Darüber hinaus können Ergänzungsstunden zur Profilbildung verwen-
det werden. Von den in der Stundentafel vorgesehenen Ergänzungsstunden sind fünf Stunden 
nicht für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Die Schulkonferenz beschließt ein Konzept 
für die Verwendung der Ergänzungsstunden auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schullei-
ters.“

 

c) In Absatz 5 werden die Wörter „ und Englisch, der zweiten Fremdsprache sowie den Fächern“ 
durch die Wörter „, den Fremdsprachen und im Fach“ ersetzt.

 

6. § 18 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die zweite Fremdsprache setzt in Klasse 7 ein.“

 

7. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Komma durch die Wörter „sowie ab Klasse 6 oder 7“ ersetzt.

 

c) Absatz 3 Satz 1wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. für die Intensivierung der individuellen Förderung der Kompetenzen in Deutsch, Mathematik, 
den Naturwissenschaften, den Fremdsprachen und dem Fach des Wahlpflichtunterrichts, insbe-
sondere, wenn damit Abschlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die Möglichkeiten der 
Schülerin oder des Schülers zum Übergang von der Schule in den Beruf verbessert werden kön-
nen,“.

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „mit einem künstlerischen Profil“ gestrichen.
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d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Klassenarbeiten werden in den Fächern Deutsch und Mathematik, den Fremdsprachen und 
im Fach des Wahlpflichtunterrichts geschrieben.“

 

8. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts“ gestrichen.

b) In Absatz 2 Halbsatz 1 wird das Wort „und“ durch die Wörter „sowie ab Klasse 6 oder 7“ er-
setzt.

 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. für die Intensivierung der individuellen Förderung der Kompetenzen in Deutsch, Mathematik, 
den Naturwissenschaften, den Fremdsprachen und dem Fach des Wahlpflichtunterrichts, insbe-
sondere, wenn damit eine Klassenwiederholung oder ein Bildungsgangwechsel vermieden, Ab-
schlüsse oder Berechtigungen erreicht oder die Möglichkeiten der Schülerin oder des Schülers 
zum Übergang von der Schule in den Beruf verbessert werden können,“.

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „mit einem künstlerischen Profil“ gestrichen.

 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Klassenarbeiten werden in den Fächern Deutsch und Mathematik, den Fremdsprachen und 
im Fach des Wahlpflichtunterrichts geschrieben.

 

9. In § 44 Absatz 1 wird der Doppelpunkt durch einen Punkt ersetzt und die Nummern 1 bis 6 
werden aufgehoben.

10. Die Anlage 3 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

 

Artikel 2

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Düsseldorf, den 13. Mai 2015

 

 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

GV. NRW. 2015 S. 472
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]
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